
Stadthagen, den  19.11.2018
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(Planungsrechtliche Festsetzungen gemäß § 9 Abs. BauGB)
TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

..............................

0,4

Nienburg/Weser, den 13.12.2018

  1. Art der baulichen Nutzung   (gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und § 4 BauNVO)

  2. Maß der baulichen Nutzung   (gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

In-Kraft-Treten

Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes Nr. 180 - "Wohnen westlich des Meerbaches", ist gemäß § 10 Abs. 3 BauGB am
21.12.2018 in der Tageszeitung "Die Harke" Nr. 298 bekannt gemacht worden. Der Bebauungsplan ist damit am 21.12.2018
rechtsverbindlich geworden.

Straßenbegrenzungslinie

PLANZEICHENERKLÄRUNG

Nienburg/Weser, den 13.12.2018

Allgemeines Wohngebiet

Aufstellungsbeschluss

Der Rat der Stadt Nienburg/Weser hat in seiner Sitzung am 12.12.2017 die Aufstellung des Bebauungsplanes
Nr. 180 - "Wohnen westlich des Meerbaches", beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am
22.12.2017 ortsüblich bekannt gemacht worden.

  6. Sonstige Planzeichen (gemäß § 9 Abs. 7 BauGB, § 1 Abs. 4, § 16 Abs. 5 BauNVO)

Baugrenze

  3. Bauweise, Baulinie, Baugrenzen   (gemäß § 9 Abs. 1 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

Planverfasser

Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 180 - "Wohnen westlich des Meerbaches", wurde ausgearbeitet vom
Ingenieurbüro Kirchner, Teichstraße 3, 31655 Stadthagen, Tel.: 05721/8095-0.

  4. Verkehrsflächen (gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes (gemäß § 9 Abs. 7 BauGB)

Hinweis:

Diesem Bebauungsplan liegt die Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 22.11.2017 (BGBl. IS. 3786)
zugrunde.

Straßenverkehrsfläche, öffentlich

PRÄAMBEL

............................................................

Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) und des § 58
des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der Fassung vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S 576), zuletzt
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20.06.2018  (Nds. GVBl. S 113), hat der Rat der Stadt Nienburg/Weser diesen
Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung und den textlichen Festsetzungen und Hinweisen, als Satzung beschlossen.

(Siegel)

VERFAHRENSVERMERKE
DES BEBAUUNGSPLANES

Nienburg/Weser, den 13.12.2018

..............................
Planverfasser

Satzungsbeschluss

Der Rat der Stadt Nienburg/Weser hat den Bebauungsplan nach Prüfung gemäß §3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am
06.11.2018 als Satzung (§10 BauGB) sowie die Begründung beschlossen.

Öffentliche Auslegung

Der Rat der Stadt Nienburg/Weser hat in seiner Sitzung am 19.06.2018 dem Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 180
"Wohnen westlich des Meerbaches", und der Begründung zugestimmt und die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB
beschlossen. Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am 26.06.2018 ortsüblich bekannt gemacht. Der Entwurf des
Bebauungsplanes und der Begründung haben vom 06.07.2018 bis 06.08.2018 gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.

Planunterlage

Kartengrundlage: Liegenschaftskarte
Gemeinde Stadt Nienburg - Gemarkung Nienburg - Flur 6
Maßstab 1:1000

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsichen Vermessungs- und Katasterverwaltung
Herausgeber: ©2017 Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen

Regionaldirektion Sulingen-Verden

Die Kartengrundlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die städtebaulich bedeutsamen baulichen
Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach (Stand vom 20.09.2017).
Die Vervielfältigung ist nur für eigene, nichtgewerbliche Zwecke gestattet. (§9 Abs. 1 Nr. 2 Niedersächsisches Gesetz über das
amtliche Vermessungswesen (NVermG) vom 12.12.2002 Nds. GVBl.  Nr. 1/2003, Seite 5)
Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei.
Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei  möglich.

Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften

Innerhalb eines Jahres nach In-Kraft-Treten des Bebauungsplanes ist die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften beim
Zustandekommen des Bebauungsplanes nicht geltend gemacht worden.

Nienburg/Weser, den  22.11.2018

..............................

..............................

Nienburg/Weser, den 13.12.2018

..............................

Nienburg/Weser, den 02.01.2019

..............................

Nienburg/Weser, den __.__.____

Der Bürgermeister

..............................

Mängel der Abwägung

Innerhalb eines Jahres nach In-Kraft-Treten des Bebauungsplanes sind Mängel der Abwägung beim Zustandekommen des
Bebauungsplanes nicht geltend gemacht worden.

Der Bürgermeister

Nienburg/Weser, den __.__.____

5 Maßnahmen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen

Bepflanzungen sowie mit Bindungen für Bepflanzungen und für die

Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

(gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB)

5.1 Anpflanzung von Gehölzen innerhalb der privaten Grundstücke

a) Innerhalb der privaten Grundstücke ist ab einer Grundstücksgröße von > 250 m² mind. ein klein- bis
mittelkroniger Laubbaum (Hochstamm, 3 mal verpflanzt, Stammumfang 16 - 18 cm) zu pflanzen
(siehe Gehölzliste Nr. 5.2).

b) Innerhalb der gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB festgesetzten Flächen ist zusätzlich je angefangene 15
lfd. m ein mittel- bis großkroniger heimischer Laubbaum zu pflanzen. Von dem Pflanzgebot
ausgenommen sind Grundstücke, in denen ein entsprechender Baumbestand bei Baubeginn vorhanden
ist und dauerhaft erhalten wird. Dieser Baumbestand ist während der Baumaßnahmen vor Schäden im
Stamm-, Wurzel- und Kronenbereich zu schützen. Abgehende Bäume dieses Bestandes sind durch
mittel- bis großkronige heimische Laubbäume der nachfolgenden Gehölzauswahl zu ersetzen:

Artname
(lat. Bezeichnung) (deutsche Bezeichnung) (lat. Bezeichnung) (deutsche Bezeichnung)
Quercus robur Stieleiche Acer platanoides Spitzahorn
Carpinus betulus Hainbuche Fraxinus excelsior Esche
Ulmus minor Feldulme
Pflanzqualität: Hochstamm, 3 mal verpflanzt, Stammumfang 16-18cm.

c) Die Anpflanzungen sind dauerhaft zu pflegen, zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen.
d) Die Pflanzmaßnahmen sind spätestens innerhalb von 2 Pflanzperioden nach Errichtung des Hauptge-

bäudes auszuführen. Ersatzpflanzungen für abgehende Bestandsbäume gemäß 5.1.b sind spätestens
eine Pflanzperiode nach Abgang des Bestandsbaums auszuführen.

5.2 Artenauswahl anzupflanzender Gehölze

Klein- bis mittelkronige Laubbäume
Artname
(lat. Bezeichnung) (deutsche Bezeichnung) (lat. Bezeichnung) (deutsche Bezeichnung)
Acer campestre Feld-Ahorn Acer platanoides Spitzahorn (in Sorten)
Betula pendula Birke (in Sorten) Carpinus betulus Hainbuche (in Sorten)
Malus sylvestris Holzapfel / Wildapfel Prunus avium Vogelkirsche
Prunus padus Gewöhnliche Traubenkirsche Quercus petraea Trauben-Eiche
Quercus robur Stieleiche (in Sorten) Salix caprea Salweide
Sorbus aucuparia Eberesche Tilia Cordata Winter-Linde
Tilia platyphyllos Sommer-Linde Ulmus laevis Flatter-Ulme
Ulmus minor Feld-Ulme

6 Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung

von Boden, Natur und Landschaft

(gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)
Das Freimachen des Baufeldes darf nur entsprechend den unter dem Pkt. „Hinweise - Artenschutz“ genannten
Voraussetzungen erfolgen.

6.1 Fällung / Abriss potenzieller Fledermausquartiere (Bäume, Gebäude)

a) Die Fällung der zwei potenziellen Quartiersbäume innerhalb des Plangebiets darf nur unter fachlicher Aufsicht
eines Fledermausexperten erfolgen. Die Bäume sind seilgesichert auf den Boden zu legen.

b) Der Abriss der Dachverblendungen sowie Holz-Dachtraufen an den vorhandenen Gebäuden des Plangebiets darf
nur unter fachlicher Aufsicht eines Fledermausexperten und in Handarbeit erfolgen.

c) Sofern im Rahmen der unter 6.1 a) und 6.1 b) genannten Arbeiten Fledermäuse entdeckt werden, ist das weitere
Vorgehen mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Nienburg/Weser abzustimmen.

Grundflächenzahl (GRZ)

HINWEISE

Der Bürgermeister
Onkes

Der Bürgermeister
Onkes

Der Bürgermeister
Onkes

Der Bürgermeister
Onkes

.........................................
 ÖbVI Stephan Kaupmann

Nienburg/Weser

nur Reihenhäuser zulässig
abweichende Bauweise

1 Art der baulichen Nutzung

(gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und gemäß § 1 Abs. 5 und Abs. 6, § 4 und § 14 BauNVO)

1.1 Allgemeines Wohngebiet (WA)

a) Innerhalb der festgesetzten Allgemeinen Wohngebiete WA 1 bis WA 5 sind die nachfolgend aufgeführten Nutzungen
gemäß § 4 Abs. 2 BauNVO allgemein zulässig:

1. Wohngebäude;
2. nicht störende Handwerksbetriebe;
3. Anlagen für kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke.

b) In den allgemeinen Wohngebieten WA 1 bis WA 5 sind gemäß § 1 Abs. 5 i.V.m. § 4 Abs. 2 BauNVO nachfolgend
aufgeführte Nutzungen nur ausnahmsweise zulässig, sofern die allgemeine Zweckbestimmung des Baugebiets
gewahrt bleibt:

1. die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften;
2. Anlagen für kirchliche Zwecke.

c) In den allgemeinen Wohngebieten WA 1 bis WA 5 sind gemäß § 1 Abs. 5 i.V.m. § 4 Abs. 2 BauNVO nachfolgend
aufgeführte Nutzungen nicht zulässig:

1. Anlagen für sportliche Zwecke.
d) In den allgemeinen Wohngebieten WA 1 bis WA 5 sind gemäß § 1 Abs. 6 i.V.m. § 4 Abs.3 BauNVO nachfolgend

aufgeführte Nutzungen nicht zulässig:
1. Betriebe des Beherbergungsgewerbes
2. sonstige nicht störende Gewerbebetriebe
3. Anlagen für Verwaltungen
4. Gartenbaubetriebe
5. Tankstellen

2 Maß der baulichen Nutzung

(gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und gemäß § 19 BauNVO)

2.1 Grundflächenzahl (GRZ)

Innerhalb der Allgemeinen Wohngebiete WA 3 und WA 4 ist eine Überschreitung der festgesetzten GRZ durch
Garagen, Stellplätze und ihre Zufahrten gemäß § 12 BauNVO sowie durch Nebenanlagen i.S. des § 14 BauNVO bis
max. 0,75 zulässig.

2.2 Bauweise

Für das Allgemeine Wohngebiet WA 5 wird eine abweichende Bauweise mit einer maximalen Gebäudelänge von 19 m
festgesetzt.

3 Verkehrsflächen

(gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)
Innerhalb der Straßenverkehrsfläche, öffentlich verkehrsberuhigter Bereich, sind zwei Aufstellflächen für die
Feuerwehr gemäß Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr (Nds. MBl. Nr. 37 q/2012) nachzuweisen.

4 Maßnahmen zur Regulierung des Wasserabflusses

(gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB)

4.1 Versickerung von Niederschlagswasser

a) Das auf den Dachflächen anfallende unbelastete Niederschlagswasser (Dach- und Oberflächenwasser) ist vor
Ort zurückzuhalten und zu versickern. Eine alternative Nutzung als Brauchwasser ist zulässig.

b) Das auf den Verkehrsflächen anfallende Oberflächenwasser ist innerhalb des Straßenraumes über geeignete
Maßnahmen zur Versickerung zu bringen. Sofern eine schadlose Versickerung nicht möglich ist, ist gemäß DWA
Merkblatt 153 eine Regenwasserbehandlung vor Einleitung des auf den Verkehrsflächen anfallenden
Oberflächenwassers in das Grundwasser vorzusehen.

c) Versickerungsanlagen müssen einen Anschluss an die wasserdurchlässigen Schichten haben.

4.2 Bauliche Anlagen im Bereich des HQ 

extrem

a) Innerhalb der im dargestellten HQ extrem liegenden überbaubaren Flächen sind keine Hauptgebäude zulässig.

Nutzungsart , Anzahl der Vollgeschosse

GRZ , Einzel-, Doppel- , Reihenhaus

Bauweise

Kirchner

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen (gemäß § 1 Abs. 4, §16 Abs. 5 BauNVO)

unverbindliche Parzellierung

Begrenzung des überschwemmungsgefährdeten Bereichs (HQ extrem)

6.2 Anbringen von Fledermauskästen (CEF-Maßnahme)

a) An den innerhalb des Plangebiets verbleibenden Bäumen und dem direkt angrenzenden Baumbestand entlang
des Steinhuder Meerbachs sowie des Bärenfallgrabens sind insgesamt 10 Fledermausflachkästen anzubringen.

b) Die Maßnahme ist vor Rodung der potenziell als Fledermausquartier dienenden Bäume (vergl. Anlage 4 zur
Begründung) bzw. des Abrisses der innerhalb des Plangebietes vorhandenen Gebäude durchzuführen und mit
einem Fledermausexperten abzustimmen.

c) Die Fledermauskästen sind einmal jährlich fachgerecht auf ihren Zustand zu kontrollieren und zu reinigen. Die
Reinigung darf nicht vor Anfang November durchgeführt werden. Chemische Mittel zur Reinigung dürfen nicht
eingesetzt werden. Fehlende oder beschädigte Kästen sind zu ersetzen oder zu reparieren.

7 Immissionsschutzrechtliche Festsetzungen

(gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)
Das Plangebiet ist durch Verkehrslärmemissionen (Straße/Bahn) vorbelastet und liegt vollständig im
Lärmpegelbereich IV.

Aufgrund der Überschreitungen der Orientierungswerte des Beiblatts 1 zur DIN 18005 für allgemeine
Wohngebiete durch den Verkehrslärm tags von bis zu 7 dB(A) und nachts von bis zu 12 dB(A) sind in den
betroffenen Bereichen folgende Maßnahmen zum Schutz vor Verkehrslärm vorzusehen:

a. Außenwohnbereiche sind nur auf der lärmabgewandten Gebäudeseiten vorzusehen: WA 1, WA 2 und
WA 4 auf den Süd- / Südostseiten, WA 3 auf den Süd- / Südostseiten und auf den Südwestseiten.

b. An allen Fassadenseiten - mit Ausnahme der lärmabgewandten Süd- oder Südwestfassaden südlich des
Wendehammers in dem Wohngebiet WA 5 - sind die sich aus dem festgesetzten Lärmpegelbereich nach
DIN 4109 (LBP IV) ergebenden Anforderungen an den baulichen Schallschutz zu beachten.

c. Die Anforderungen der DIN 4109 an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen sind für das gesamte
Plangebiet zu beachten. Die erforderliche Gesamtschalldämmung der o.g. Außenfassaden muss auch im
Lüftungszustand (z.B. durch schallgedämmte Lüftungssysteme oder Belüftungen über die
lärmabgewandte Fassadenseite) sicher gestellt sein.

d. Schlafräume, Wohnräume, Büroräume etc. sind innerhalb des Plangebiets entsprechend ihrer Nutzung
so auszuführen, dass die erforderlichen resultierenden bewerteten Schalldämm-Maße von Tabelle 8 der
DIN 4109 eingehalten werden. Die folgende Tabelle enthält einen Auszug aus der Tabelle 8 der DIN
4109 mit den in Frage kommenden Lärmpegelbereichen.

e. Schlafräume und Kinderzimmer sollten auf den lärmabgewandten Gebäudeseiten angeordnet werden. Ist
dies nicht möglich, so sind ab Beurteilungspegeln > 45 dB(A) nachts aktive schallgedämmte
Lüftungseinrichtungen erforderlich, sofern der notwendige hygienische Luftwechsel nicht anderweitig
gewährleistet werden kann

f. Für die lärmabgewandten Gebäudeseiten darf der maßgebliche Außenlärmpegel entsprechend Punkt
5.5.1 der DIN 4109 ohne besonderen Nachweis bei offener Bebauung um 5 dB(A) und bei
geschlossener Bebauung bzw. bei Innenhöfen um 10 dB(A) gemindert werden.

g. Wird durch ergänzende Schalluntersuchungen für konkrete Planvorhaben nachgewiesen, dass sich der
maßgebliche Außenlärmpegel vor Gebäudeseiten und Dachflächen von schutzbedürftigen Räumen im
Sinne der DIN 4109 infolge der Abschirmung durch vorgelagerte Baukörper vermindert, so kann von den
Festsetzungen in den Punkten b  bis e abgewichen werden.

maßgeblicher
Außenlärmpegel

in dB
66 - 70

Aufenthaltsräume in Wohnungen,
Übernachtungsräume in
Beherbergungsstätten,

Unterrichtsräume und ähnl.

Lärmpegelbereich
(LPB)

IV

Büroräume u. ähnl.

in dB

35

Erforderliches resultierendes Schalldämmmaß R'w.res
der Außenbauteile für

in dB

40
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Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

  5. Flächen zum Anpflanzen von Bäumen (gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

Archäologische Bau- und Bodenfunde

Es wird darauf hingewiesen, dass nach derzeitigem Kenntnisstand konkrete archäologische Kulturdenkmale
innerhalb des Plangebietes nicht bekannt sind. Das Auftreten archäologischer Bodenfunde ist jedoch nicht
auszuschließen.
Aus diesem Grund wird darauf hingewiesen, dass ur- und frühgeschichtliche Bodenfunde wie etwa
Keramikscherben, Steingeräte oder Schlacken sowie Holzkohleansammlungen, Bodenverfärbungen oder
Steinkonzentrationen, die bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten gemacht werden, gemäß § 14 Abs. 1 des
NDSchG auch in geringer Menge meldepflichtig sind. Sie müssen der zuständigen Kommunalarchäologie (Tel.
05722/9566-15 oder Email: Berthold@SchaumburgerLandschaft.de) und der Unteren Denkmalschutzbehörde
der Stadt Nienburg/Weser unverzüglich gemeldet werden. Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2
des NDSchG bis zum Ablauf von vier Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen, bzw. für ihren
Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.

Kampfmittel

Für das Plangebiet liegt eine Überprüfung auf Kampfmittel des Landesamtes für Geoinformation und
Landvermessung Niedersachsen (LGLN) vor. Es wurde keine Sondierung durchgeführt. Die Fläche wurde nicht
geräumt. Nach durchgeführter Luftbildauswertung wird keine Kampfmittelbelastung (Abwurfkampfmittel)
vermutet. Ein Kampfmittelverdacht hat sich nicht bestätigt. Sollten bei Erdarbeiten andere Kampfmittel
(Granaten, Panzerfäuste, Mienen, etc.) gefunden werden, ist umgehend die zuständige Polizeidienststelle, das
Ordnungsamt oder der Kampfmittelbeseitigungsdienst des LGLN - Regionaldirektion Hameln - Hannover zu
benachrichtigen.

Natürliches Überschwemmungsgebiet

Das Plangebiet liegt teilweise innerhalb des überschwemmungsgefährdeten Bereichs (HQ extrem) der Weser.
Das HQ extrem umfasst das natürliche Überschwemmungsgebiet außerhalb des ausgewiesenen
Überschwemmungsgebiets. Die Darstellung des HQ extrem basiert auf einer Wassertiefenmodellierung für
seltene (extreme) Flutereignisse. Für die Ermittlung des HQ extrem wird das HQ 100 (100-jähriges Ereignis) der
Überschwemmungsgebiete in Niedersachsen i.d.R. mit dem Faktor 1,3 multipliziert. Das HQ extrem ist i.d.R.
größer als das HQ 200 (200-jähriges Ereignis). Der Wasserstand im dargestellten Bereich liegt hier bei 26,12 m
NHN, was einer Wassertiefe in dem Gebiet von wenigen Zentimetern entspricht (4 - 8 cm).

Artenschutz

a. Die einschlägigen Bestimmungen des § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sind zu beachten. Die
im Rahmen der vorliegenden Bauleitplanung durchgeführten Prüfungen zur artenschutzrechtlichen
Verträglichkeit der Planung entbinden nicht von den auf Umsetzungsebene unmittelbar anzuwendenden
artenschutzrechtlichen Bestimmungen.

b. Zum Schutz der Fauna darf die gesamte Baufeldherrichtung (Baufeldräumung,  Entfernung von Gehölzen,
Abschieben von Oberboden, Abriss von Gebäuden, etc.) aus artenschutzrechtlichen Gründen und zur
Vermeidung vom Eintreten von Verbotstatbeständen nach § 44 BNatSchG nur in der Zeit von Anfang
Oktober bis Ende Februar durchgeführt werden. Falls dieser Zeitraum nicht eingehalten werden sollte, ist
durch einen Fachkundigen nachzuweisen, dass auf den betroffenen Flächen/in den betroffen
Gehölzen/Gebäuden keine Brutvorkommen oder Nist- und Schlafplätze vorhanden sind.  Die Ergebnisse
sind zu dokumentieren und die Stadt Nienburg/Weser ist hierüber im Vorfeld zu informieren. Sollten die
Ergebnisse der vorgenannten Prüfung ergeben, dass Verbote gemäß § 44 BNatSchG berührt werden, ist
die Untere Naturschutzbehörde hinzuzuziehen.

c. Weiter ist aus artenschutzrechtlichen Gründen vor einer möglichen Fällung bzw. Rodung von Gehölzen
und/oder dem Abriss von Gebäuden eine Sichtkontrolle durchzuführen, ob Nester, Spalten oder Höhlen in
den Gehölzen, den Gebäuden vorhanden sind, die zum Fällungs- oder Rodungszeitpunkt als dauerhafte
oder aktuell besetzte Lebensstätten, wiederkehrende Nist- oder Überwinterungshabitate von
Fledermäusen, Vögeln oder anderen Tierarten dienen. Bei der Feststellung solcher Lebensstätten und
Habitate sind die vorgesehenen Arbeiten zu unterlassen und die Untere Naturschutzbehörde ist
hinzuzuziehen. Ggf. werden vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen, Ersatzmaßnahmen oder
Vermeidungsmaßnahmen erforderlich.

Zugrunde liegende Vorschriften

Die der Planung zugrunde liegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Richtlinien, Erlasse und
DIN-Vorschriften) können bei der Stadt Nienburg/Weser im Fachbereich Stadtentwicklung, im 2. Obergeschoss
des Rathauses, Marktplatz 1 - Eingänge Kirchplatz und Mühlenstraße - werktags - montags bis donnerstags
von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr sowie freitags von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr eingesehen werden.
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